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Es fällt mir schwer, bei dieser „Bier"-ldee (nomen est omen!) die parlamentarische 
Ernsthaftigkeit zu wahren und meiner überschiessenden Polemik nicht freien Lauf zu 
lassen. Deshalb beschränke ich mich auf die eine, wesentliche Frage nach der 
rechtlichen Grundlage der vorgesehenen Richtlinien und deren Konsequenzen bez. 
Durchsetzbarkeit, Kontroll- und Büssbarkeit. 

 Beatrice Alder  

 


